
Niederschrift Nr. 1

über die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Schwentinental

am Montag, dem 14. Juli 2008, im Rathaus,

Großer Bürgersaal

Beginn: 19.00 Uhr   Ende: 22.10 Uhr

Herr Sindt eröffnet die Sitzung des Hauptausschusses und stellt fest, dass die Einla-

dung vom 04.07.2008 form- und fristgerecht zugegangen ist. 

Anwesend sind:

1. Herr Sindt, Volker (Vorsitzender)

2. Herr Bartscher, Uwe

3. Herr Dieckmann, Gerd

4. Herr Eschmann, Rüdiger

5. Frau Lange-Hitzbleck, Angelika

6. Herr Petersen, Bernd

7. Frau Reese, Kirsten

8. Herr Dr. Scholtis, Norbert

9. Frau Vogt, Monika

Anwesend, aber nicht stimmberechtigt waren:

1. Frau Leyk, Susanne (Bürgermeisterin)

2. Herr Dr. Giessler, Lothar

3. Herr Kirschstein, Wilhelm (bis TOP 8)

4. Herr Köhler, Peter

5. Herr Martens, Rainer (bis TOP 8)

6. Herr Pöpelt, Herbert

7. Herr Staade, Holger

8. Herr Steenbock, Herbert

9. Herr Voigt, Hans-Joachim

10.Herr Burckhardt, Jörg, Fa. naxus Internet-Service (zu TOP 1)

11.Herr Nebendahl, Ulrich

12.Herr Menz, Gerald

13.Herr Becker, Jens

14.Herr Stubbmann, Michael (Protokollführer)

Herr Sindt stellt fest, dass zu Beginn der Sitzung 9 Ausschussmitglieder anwesend 

sind. Damit ist der Ausschuss beschlussfähig.

Folgende Anträge auf Änderung der Tagesordnung werden gestellt:

1. Im öffentlichen Teil werden die Tagesordnungspunkte 4, 6, 7 sowie 8 gestrichen. 

Abstimmung: 9 dafür
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2. Im nichtöffentlichen Teil wird der Tagesordnungspunkt 15 gestrichen.

Abstimmung: 9 dafür

Weitere Anträge werden nicht gestellt, so dass nach folgender Tagesordnung verfah-

ren wird:

Öffentlicher Teil:

1. Vorstellung der Stadt Schwentinental im Internet

2. Beratung und Beschlussfassung über den Durchführungsvertrag zum vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 1A "Klausdorfer Straße  und Kreisver-

kehrsplatz Klausdorfer Straße / Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße"

3. Bebauungsplan Nr. 1A "Klausdorfer Straße und Kreisverkehrsplatz Klausdor-

fer Straße / Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße"; 

hier: a) Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen 

Anregungen und Hinweise

b) Satzungsbeschluss

4. Schwentinental-Teller für Eheschließungen in der Räucherkate

5. Künftige Raumplanung der Stadtverwaltung

6. Einheitliche Richtlinien für die Ehe- und Altersjubiläen

7. Künftige Form der Sitzungsvorlagen und Protokolle zu den Ausschüssen und 

zur Stadtvertretung 

8. Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:

9. Wahl der Schöffen für die Amtsperiode 2009 bis 2013

10.Auftragsvergabe;

hier: Straßensanierung Reuterkoppel 

11.Künftige Organisation der Stadtverwaltung

12.Satzungsangelegenheit der Gemeindebetriebe Raisdorf GmbH

13.Mitteilungen und Anfragen

Abstimmung: 9 dafür

Vor Eintritt in die Tagesordnung folgen von Herrn Sindt einige einführende Worte 

zum Themenbereich "Hauptausschuss". Die Aufgaben des Hauptausschusses sind 

in der Hauptsatzung verankert, und er soll die Beschlüsse der Fachausschüsse ko-

ordinieren, insofern die Sitzung der Stadtvertretung vorbereiten und die Verwaltung 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben lenken und begleiten. Herr Sindt drückt seine Zuver-

sicht aus, dass der Ausschuss seinen Aufgabenbereich konstruktiv und bürger-

freundlich erledigen wird. 

Zu Punkt 1.: Vorstellung der Stadt Schwentinental im Internet

Herr Sindt führt in das Thema ein und übergibt das Wort an Herrn Burckhardt von der 

Firma naxus Internet-Service, der den Auftrag erhalten hat, die Internetseite der 

Stadt Schwentinental nach den Vorgaben der Stadtvertretung zu gestalten. 

Herr Burckhardt trägt in anschaulicher Weise mögliche Inhalte der Internetseite 

Schwentinentals vor. Die Seite soll informativ, funktionell und repräsentativ sein. Er 
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erläutert die Inhalte der Startseite, wie z.B. Stadtportrait, Bürgerservice, Wohnen und 

Freizeit, Politik, Familie und Soziales, Bildung und Kultur. Im Anschluss an den Vor-

trag präsentiert Herr Burckhardt die bisher erarbeitete Internetseite der Stadt, die 

noch nicht freigeschaltet ist. Bislang kann die Seite nur über einen Code eingesehen 

werden. 

Im Anschluss an die Präsentation beantwortet Herr Burckhardt Fragen aus der Mitte 

des Ausschusses.

Herr Burckhardt schließt seinen Vortrag mit Hinweisen zu einer möglichen Attraktivi-

tätssteigerung der Seite durch zusätzliche Werkzeuge, wie z.B. Gewinnspiele, Ab-

stimmungen, News-Letter und bietet an, seine heutige Präsentation als Datei zur 

Verfügung zu stellen. 

Herr Sindt dankt Herrn Burckhardt für den informativen Vortrag, fasst das zum The-

ma Gesagte zusammen und bittet die Mitglieder des Hauptausschusses, sobald die 

Präsentation zur Verfügung steht, um Prüfung und Abgabe von Änderungswünschen 

an die Verwaltung. Das von Herrn Burckhardt im Rahmen des Vortrages angespro-

chene Logo für die Stadt Schwentinental sollte aufgegriffen und im Zuge des weite-

ren Verfahrens mit diskutiert werden.

Zu Punkt 2.: Beratung und Beschlussfassung über den Durchführungsvertrag 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1A "Klausdorfer 

Straße und Kreisverkehrsplatz Klausdorfer Straße / 

Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße"

Die Verwaltung trägt den Sachverhalt vor, geht dabei ein auf den Beschluss des 

Ausschusses für Bauwesen vom 10.07.2008 zu diesem Thema und die damit ver-

bundene Nachbesserungsklausel.

Die Nachbesserungsklausel hat zwei Punkte zum Inhalt. Der Punkt 1 bezieht sich auf 

das Schreiben des Landesbetriebes Straßenbau und  Verkehr Schleswig-Holstein 

vom 13.05.2008 und die sich daraus möglicherweise ergebenden Verpflichtungen im 

Hinblick auf die Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Klausdorfer Straße / Kieler 

Straße / Auf- und Abfahrt Bundesstraße 76. Der zweite Punkt der Nachbesserungs-

klausel befasst sich mit der Möglichkeit, dass nach der Inbetriebnahme des Fach-

zentrums festgestellt wird, dass die Annahme des Verkehrsgutachtens Masuch und 

Olbrisch vom 15.04.2005 für den Ein- und Ausfahrtsbereich Klausdorfer Straße 28 -

36 nicht zutreffend waren, so dass dann der Vorhabenträger verpflichtet ist, gemein-

sam mit der Stadt eine Lösung zu erarbeiten und die Kosten hierfür von ihm zu tra-

gen sind. 

Dabei festzustellen ist, dass der Punkt 1 (Schreiben des LBV) keine Probleme berei-

tet, da Einvernehmen zwischen Bauhaus und der Stadt erzielt werden konnte.

Problematisch ist die Formulierung des Punktes 2. Die Firma Bauhaus ist bemüht, 

das Kostenrisiko so gering wie möglich zu halten, so dass nach dortiger Auffassung 

möglicherweise in die Zukunft gerichtete Maßnahmen lediglich im Einfahrtsbereich 

zum Grundstück Klausdorfer Straße 28 - 36 durchzuführen sind.

Die Stadt ist hier anderer Auffassung, da eine Untersuchung durchaus das Ergebnis 

bringen kann, dass Maßnahmen auf den Einfahrtsbereich begrenzt nicht zu dem Er-

folg führen, wie Maßnahmen außerhalb des Einfahrtsbereiches. Deshalb wird Sei-

tens der Verwaltung für eine möglichst offene Formulierung geworben.
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Die Vorschläge lauten wie folgt:

Vorschlag Stadt:

Wenn sich nach Inbetriebnahme des Fachzentrums herausgestellt haben sollte, dass 

die Annahmen des Verkehrsgutachtens Masuch und Olbrisch vom 15.04.2005 für 

den Ein- und Ausfahrtsbereich Klausdorfer Straße 28 - 36 nicht zutreffend waren o-

der Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses oder der Verkehrssicherheit 

aus anderen Gründen erforderlich sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger, ge-

meinsam mit der Stadt Schwentinental eine Lösung zu erarbeiten und die Kosten 

hierfür zu tragen.

Vorschlag Vorhabenträger

Wenn sich nach Inbetriebnahme des Fachzentrums herausstellen sollte, dass die 

Annahmen des Verkehrsgutachtens Masuch und Olbrisch vom 15.04.2005 für den 

Ein- und Ausfahrtsbereich Klausdorfer Straße 28 - 36 nicht zutreffend waren, und 

deshalb Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses oder der Verkehrssi-

cherheit erforderlich werden oder solche Maßnahmen im Ein- und Ausfahrtsbereich 

Klausdorfer Straße 28 - 36 aus anderen Gründen erforderlich werden, verpflichtet 

sich der Vorhabenträger, gemeinsam mit der Stadt Schwentinental eine Lösung zu 

erarbeiten und die Kosten hierfür zu tragen. 

Nach einer eingehenden Diskussion über das Für und Wider beider Vorschläge stellt 

der Ausschussvorsitzende, Herr Sindt, die Formulierungsvorschläge zur Abstim-

mung:

Beschluss:

Dem Formulierungsvorschlag der Stadt zu Nr. 2 der Nachbesserungsklausel wird 

zugestimmt.

Abstimmung: 8 dafür, 1 Enthaltung

Insofern ist der Vorschlag der Stadt angenommen. Eine Abstimmung über den Vor-

schlag des Vorhabenträgers erfolgt daher nicht.

Nachdem geklärt ist, welcher Formulierungsvorschlag Aufnahme in die Nachbesse-

rungsklausel findet, wird zu diesem Tagesordnungspunkt folgender Beschluss ge-

fasst:

Dem Durchführungsvertrag sowie dem 1. Nachtrag zum Durchführungsvertrag zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 A "Klausdorfer Straße und Kreisverkehrs-

platz Klausdorfer Straße / Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße" zwischen der 

Stadt und dem Vorhabenträger, der Firma Cosmos Grundstücks- und Vermögens-

verwaltungs GmbH, Handelscenter Hessen, wird zugestimmt. 

Abstimmung: 9 dafür
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Zu Punkt 3.: Bebauungsplan Nr. 1A "Klausdorfer Straße und 

Kreisverkehrsplatz Klausdorfer Straße / 

Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße" ;

hier: a) Beratung und Beschlussfassung über die 

eingegangenen Anregungen und Hinweise

b) Satzungsbeschluss

Beschluss:

Über die während der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgetragenen Anregungen und Hinweise hat 

die Stadtvertretung der Stadt Schwentinental beraten und diese nach Abwägung der 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander mit folgendem 

Ergebnis geprüft:

I.

Stellungnahme der Landesplanung vom 08.05.2008

Die Anregungen und Hinweise der vorgenannten Stellungnahme werden wie folgt 

berücksichtigt und in den Teil B-Text übernommen:

1.) Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 (3) Nr. 2 BauNVO)

 (1) Sonstiges Sondergebiet (SO) „Großflächiger Einzelhandel mit der Zweckbestim-

mung Bau- und Gartenmarkt und Baustoffhandel“

Im SO ist eine der Versorgung des Sondergebietes dienende Gaststätte

(Bistro) mit einer Grundfläche von maximal 110 m² zulässig.

Im SO ist eine Wohnung mit einer maximalen Grundfläche von 100 m² zulässig, die 

betrieblichen Zwecken des Bau- und Gartenmarktes dient.

(2)Gewerbegebiet (GE)

Wohnungen im GE sind nur für Betriebsinhaber und mit einer maximalen Grundflä-

che von 100 m² zulässig gem. § 1 (9) BauNVO

(3) Nutzungsbeschränkungen

Für das Sonstige Sondergebiet (SO) „Großflächiger Einzelhandel mit der Zweckbe-

stimmung Bau- und Gartenmarkt und Baustoffhandel“ werden folgende Nutzungsbe-

schränkungen festgesetzt:

Die Verkaufsfläche ist aufgeteilt in den Baumarktbereich mit max. 8.000 m², den Gar-

tenbereich mit max. 3.300 m² sowie den Baustoff-Drive-In-Bereich mit max. 5.200 m² 

und darf insgesamt 16.500 m² inklusive der Freiverkaufsflächen nicht überschreiten.

Folgende Sortimente sind zulässig:

Baumarktspezifische Sortimente:

Bäder / Wannen / Porzellan, Bauchemie, Bauelemente, Baustoffe, Eisenwaren, E-

lektroinstallation, Farben/ Pinsel, Fliesen, Holz / Leisten / Paneele / Profilholz, Kleber, 

Maschinen und Zubehör, Plastik/ Isoliermaterial, Sanitär-Installation, Tapeten, Werk-

zeuge, großvolumige sperrige Baustoffe, Steine, Dämmstoffe, Dachbedeckungen, 

Holz, Entwässerungssysteme, Tore / Türen / Fenster, Trockenbau. 

Gartencenterspezifische Sortimente:

Pflanzen (keine Schnittblumen), Gartenbedarf und -geräte, Pavillons und Sonnen-

schirme

Folgende zentrenrelevante Randsortimente sind zulässig und dürfen 10 %

der Gesamt-Verkaufsfläche (1.650 m²) nicht überschreiten.

- Campingartikel: Grillgeräte und -zubehör
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- Haushaltswaren

- Haus- und Heimtextilien: Gardinen und Zubehör Badwäsche

- Bastelbedarf

- Bilder/ Rahmen

- Leuchten

Innerhalb der für zentrenrelevante Randsortimente zugelassenen Fläche von 1.650 

m² ist auf einer Fläche von max. 50 m² der Verkauf von Aktionsware ohne jegliche 

Sortimentsbeschränkung gestattet.

Stellungnahme des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-

Holstein, Niederlassung Rendsburg, vom 13.05.2008

Die Hinweise des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehrs werden zur Kenntnis 

genommen.

In der Grundstellung der Lichtsignalanlage haben die Ströme von der Rampe der 

Bundesstraße kommend Dauergrün. Die Nebenrichtung erhält nur auf Anforderung 

Freigabezeichen. Da die Signalanlage verkehrsabhängig geschaltet ist, kann variabel 

auf die jeweiligen Verkehrsmengen reagiert werden. In der Rampe sind Schleifen 

vorhanden, über die Rückstauerscheinungen erfasst werden können und bei Bedarf 

die Freigabezeit verlängert werden kann. In den aufgeschalteten Signalunterlagen 

sind vier Parametersätze abgelegt, so dass mit unterschiedlichen verkehrstechni-

schen Parametern die Verkehrsverhältnisse SCHWACH, FRÜH, TAG und 

NACHMITTAG berücksichtigt werden (z. B. über Mindestgrün, Maximalgrün, Zeitlü-

cke). Alle verkehrstechnischen Parameter sind variabel gestaltet, so dass eine Ver-

änderung vor Ort jederzeit möglich ist.

Stellungnahme des Kreises Plön vom 12. Juni 2008

Zu den Anregungen und Hinweisen des Kreises Plön wie folgt:

Verfahren

Der bestehende Flächennutzungsplan befand sich seit mehr als 2 Jahren in der 

Neuaufstellung. Diese Neuaufstellung hat u. a. zum Inhalt, den Bereich des Coop-

Geländes als Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt auszuweisen. Aufgrund der zum 

01.03.2008 erfolgten Fusion der Gemeinden Raisdorf und Klausdorf ist nach Bera-

tung durch das Innenministeriums auf den Beginn eines Flächennutzungsplanände-

rungsverfahrens verzichtet werden.

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Raisdorf konnte auf-

grund der in der letzten Beteiligungsphase vorgetragenen Anregungen und Hinweise 

nicht bis zur Fusion der Gemeinden Klausdorf und Raisdorf beendet werden. Die 

konstituierende Sitzung der neuen Stadtvertretung der Stadt Schwentinental fand 

erst am 18.06.2008 statt. Frühestens in den darauf folgenden Arbeitssitzungen kann 

mit den Beratungen zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes für die Stadt 

Schwentinental begonnen werden. Bei der Aufstellung wird mit einem Zeitraum von 3 

– 4 Jahren zu rechnen sein.

Da der bestehende Flächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde Raisdorf die 

geplante Nutzung Bau- und Gartenmarkt mit Baustoff-Drive-In in der geplanten Form 

nicht zulässt und der voraussichtliche Zeitrahmen zur Neuaufstellung des Flächen-

nutzungsplanes 3 – 4 Jahre in Anspruch nimmt, wird das bereits begonnene Bebau-

ungsplanverfahren als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8, Absatz 4, BauGB, wei-

tergeführt, um u. a. den Erhalt der Firma Bauhaus und der Firma enema und den 

damit verbundenen Arbeitsplätzen in Schwentinental sicher zu stellen.



7

Ein Neubau im Bereich des bestehenden Ostseeparks ist nicht möglich, da die benö-

tigten Flächen nicht zur Verfügung stehen und auch nicht geschaffen werden kön-

nen. Die Arbeitsplätze des bestehenden Bauhauses sind u. a. aufgrund der Ansied-

lung des neuen, ca. 17.000 m² VKF umfassenden Bau- und Gartenmarktes am ca. 5 

km entfernten Stadtrand von Kiel-Gaarden an der B 76 gefährdet.

Durch die Anpassung der VKF werden neben dem Erhalt der bestehenden ca. 60 

Arbeitsplätze weitere ca. 40 – 50 Arbeitsplätze neu geschaffen, die bei Nicht-

Durchführung ebenfalls entfallen würden. Weiterhin sind die Arbeitsplätze der ansäs-

sigen Firma enema gefährdet, weil der Verbleib am Standort nur durch den Vorha-

benträger sicher gestellt werden kann und ein Standortwechsel aufgrund des erheb-

lichen Investitionsvolumens ausscheidet. Insgesamt sind ca. 150 Arbeitsplätze davon 

betroffen. Dies sind nach Auffassung der Stadtvertretung  dringende Gründe gemäß 

§ 8, Abs. 4 BauGB.

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes, dessen Fortführung, wie oben beschrie-

ben, nicht weiter betrieben wurde, sah für den Geltungsbereich des VEP schon ein 

Sondergebiet „Bau- und Gartenmarkt“ vor. Zudem sieht das Baugesetzbuch § 8 (4) 

2. Satz einen vorzeitigen Bebauungsplan in den Fällen von Gebiets- oder Bestands-

änderungen von Gemeinden - wie im vorliegenden Fall - vor.

Der Genehmigungshinweis gemäß § 66 (1) 3. Landesverwaltungsgesetz wird in die 

Satzung aufgenommen.

Präambel

Die Kennzeichnung der beiden Teilgebiete wird übernommen.

Lesbarkeit

Zur Verbesserung der Lesbarkeit kann das handhabbare Format für den Bebau-

ungsplan aufgrund der Größe des Plangebietes nicht im Maßstab 1:500 dargestellt 

werden. Aus diesem Grunde wird weiterhin der Maßstab 1:1000 für das Teilgebiet 

des Bau- und Gartenmarktes aufrecht erhalten. Stattdessen werden Maßketten ein-

gefügt und die Schrift wird vergrößert.

Werbeturm

Für den Werbeturm wird eine überbaubare Grundstücksfläche mittels Baugrenzen 

festgesetzt. Der besondere Nutzungszweck gemäß § 9 (1) Nr. 9 BauGB ist „Werbe-

turm“. Die Rechtsgrundlage wird in die Planzeichenerklärung übernommen.

Gewerbebetriebe im Sondergebiet

Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes sollen keine weiteren „Gewerbebetrie-

be“ zulässig sein. Das dargestellte Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO ist eigen-

ständig. Daher werden im Teil B-Text beide baulichen Nutzungen getrennt aufge-

führt. Damit wird dem Hinweis gemäß 1.3.1.1 gefolgt.

Gaststätten und Wohnen im Sondergebiet

Die vorgeschlagene Formulierung zur Zulässigkeit von Gaststätten wird ebenso ü-

bernommen, wie diejenige zur Zulässigkeit von Betriebsleiterwohnungen. Damit wird 

den Hinweisen gemäß 1.3.1.2 und 1.3.1.3 gefolgt.
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Sortimente im Sondergebiet

Die Formulierungen zu Sortiment im Sondergebiet bzw. zur Einhaltung der Maßga-

ben werden aus der landesplanerischen Stellungnahme übernommen. Damit wird 

dem Hinweis gemäß 1.3.1.4 gefolgt.

Art der baulichen Nutzung Gewerbegebiet

In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind gemäß § 8 BauNVO alle Nutzungen zuläs-

sig, die auch im vorhandenen, rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1 zulässig sind, um 

Benachteiligungen von Gewerbetreibenden auszuschließen. Nutzungskonflikte zwi-

schen dem GE- und dem SO-Gebiet entstehen nicht; beide Nutzungen sind verträg-

lich.

Ausnahmsweise zulässig gemäß § 1 (9) BauNVO ist eine Wohnung für den Betriebs-

inhaber und –leiter mit einer maximalen Grundfläche von 100 m². Damit wird dem 

Hinweis gemäß 1.3.2 gefolgt.

Lärmschutz

Die von den festgesetzten Lärmschutzwänden ausgehenden Abstandsflächen liegen 

bis auf ein ca. 25 m langes und 2 m hohes Teilstück im südöstlichen Grundstücksbe-

reich entlang des Fußweges „Kleine Mürken“ innerhalb des Grundstücks des geplan-

ten Vorhabens; sie sind bauordnungsrechtlich zulässig.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind außer in den überbaubaren Grundstücks- und befestigten Park-

platzflächen einschließlich Zufahrten innerhalb der Grünfläche zwischen dem Hoch-

bau des Bau- und Gartenmarktes einschließlich Baustoffhandel und der B 76 zuläs-

sig. Damit wird dem Hinweis gemäß 1.3.4 gefolgt.

Fachbehördliche Stellungnahmen:

UNB

Der Lageplan mit Kennzeichnung der externen Ausgleichsmaßnahmen wurde mit 

Schreiben vom 08.05.2008 nachgereicht. Er wird Bestandteil des landschaftsplaneri-

schen Fachbeitrages. Somit ist eine Aufnahme in die Planzeichnung nicht zwingend 

erforderlich.

Die Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 42 (5) BNatSchG-neu sind sowohl im Teil 

B-Text als auch in der Begründung aufgenommen worden.

Vorbeugender Brandschutz

Feuerwehrumfahrt

Die Feuerwehrumfahrt wird entsprechend dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

erstellt. Da die Birkenstraße im östlichen Bereich Teil dieser Umfahrt liegt, wird die 

Verbindung zwischen der Parkplatzanlage und der Birkenstraße über den öffentli-

chen Weg „Kleine Mürken“ sicher gestellt, um einen Knickdurchbruch zu vermeiden. 

Um die geforderten Maße sicher zu stellen, wird der Weg verbreitert.

Knick-Durchgang in der Mitte

Um den schützenswerten Knick nicht zu unterbrechen, wird auf den mindestens 2,00 

m breiten Durchlass verzichtet. Stattdessen wird eine Gehwegverbindung, 2,00 m 

breit, im Abstand von 5,00 m entlang der Ostseite des Gebäudes hergestellt.

Löschwasserversorgung

Die Löschwasserversorgung ist sichergestellt und wird in dem Brandschutzkonzept, 

das im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens erstellt wird, abgestimmt.
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Untere Wasserbehörde

Im Rahmen der nächsten Planungsphase wird das Oberflächenentwässerungskon-

zept erarbeitet und mit den fachlich beteiligten Dienststellen abgestimmt. Ziel des 

Konzeptes ist eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung zum nachhaltigen Um-

gang mit Regen- und Grundwasser. Dabei werden zunächst die Möglichkeiten der 

Vermeidung bzw. Reduzierung von Flächenabflüssen geprüft.

Im nächsten Schritt werden die anstehenden Böden auf ihre Versickerungsfähigkeit 

geprüft. Grundlage hierfür ist die vorliegende Bodenuntersuchung in Bezug auf Kon-

taminationen.

Parallel erfolgt die Klärung der Anschlussmöglichkeiten an die örtliche Kanalisation 

mit dem Kanalnetzbetreiber.

Stellungnahme der IHK mit Eingangsdatum 27.05.2008

Zu den Hinweisen der IHK zu Kiel ist auszuführen, dass nach den vorliegenden Stel-

lungnahmen sowohl die Landeshauptstadt Kiel als auch die betroffenen Nachbarge-

meinden keine Bedenken gegen die Planungen vorgetragen haben. Des Weiteren 

hat die Landesplanung der Abweichung von den Zielen der Landesraumordnungs-

planes bzw. des Regionalplans für den Planungsraum 3 insoweit zugestimmt, dass 

sie in ihrer Stellungnahme keine grundsätzlichen Bedenken angemeldet hat.

Die Erweiterung des Gebietes nördlich der B 76 für weiteren großflächigen Einzel-

handel ist aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Einzelhandelkonzeptes, dass 

in der Stadtvertretung in Kürze beraten werden soll, ausgeschlossen. Damit ist den 

Bedenken der IHK Rechnung getragen.

Stellungnahme der Handwerkskammer Lübeck vom 16. Mai 2008

Die Hinweise der Handwerkskammer werden zur Kenntnis genommen. Handwerks-

betriebe werden nicht beeinträchtigt. Die vorhandenen Betriebe verbleiben an Ihrer 

Betriebsstätte.

Stellungnahme der Stadtwerke Kiel Service GmbH vom 14.04.2008

Den Hinweisen der Stadtwerke Kiel wird gefolgt. Die dargestellten Leitungstrassen 

wurden in der Planung berücksichtigt und werden, falls die Straßenplanung dies er-

fordert, in Abstimmung mit dem Versorgungsträger umgelegt.

Stellungnahme der Autokraft GmbH vom 14.04.2008

Die Haltestellenbucht bietet Platz für einen Solo- oder einen Gelenkbus. Bei einer 

zeitgleichen Belegung der Haltestelle durch zwei Solobusse à 12,0 m ergeben sich 

keine Beeinträchtigungen für die Verkehre auf der Klausdorfer Straße, da die Busse 

beim Einfahren in die Haltestelle bereits im Einmündungsbereich verschwenken. In 

der Klausdorfer Straße ist eine Überquerungshilfe in Form einer Sprunginsel vorge-

sehen. Im Zu- und Anfahrtsbereich zum Bau- und Gartenmarkt ist zwischen Ein- und 

Ausfahrt eine Mittelinsel vorgesehen. Beide Maßnahmen garantieren eine gute fuß-

läufige Erreichbarkeit der Haltestellen.

Im Zuge der weiteren Planung werden die verkehrsleitenden Bordsteine in den Kur-

venbereichen und im Verlauf der Ein- und Ausfahrten in Abstimmung mit den zustän-

digen Vertretern der Stadt Schwentinental ausgeführt. Die Planung des Bypasses am 

Kreisverkehrsplatz ermöglicht die Durchfahrung mit 15-m-Bussen sowie mit Gelenk-

bussen.
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Stellungnahme der AG-29 vom 24.04. und 15.05.2008

Zum Schreiben vom 24.04.2008

Der Lageplan mit Kennzeichnung der externen Ausgleichsmaßnahmen wurde mit 

Schreiben vom 08.05.2008 nachgereicht.

Der vorgenannte Plan (Blatt Nr. 3 des landschaftsplanerischen Fachbeitrags; Stand 

03.03.08) enthält die Angaben zu den Kompensationsmaßnahmen auf externen Flä-

chen. Einerseits wird eine bestehende Orchideenwiese in Richtung einer Grünland-

weide erweitert und zukünftig dauerhaft extensiv (in Form einer jährlich einmaligen 

Mahd) unterhalten. Andererseits wird eine von einem Naturschutzverein gepflegte 

Obstwiese durch die Pflanzung von 4 weiteren Obstbäumen ergänzt. Die erforderli-

che Gewässerneuanlage und die Herstellung eines kurzen Knickabschnittes erfolgen 

im Schwentinepark auf stadteigenen Flächen.

Die artenschutzrechtliche Stellungnahme vom 03.03.2008 erläutert auf den Seiten 7 

und 10 ausführlich, welche Artengruppen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung zu bearbeiten sind und warum dies notwendig ist. Die artenschutzrechtli-

che Prüfung ist kein naturschutzfachlicher Beitrag sondern ein Rechtsgutachten. Die 

Beschränkung auf die Tiergruppen Vögel und Fledermäuse geschah daher allein aus 

dem Grunde, weil sie die einzigen rechtsrelevanten Vertreter unserer heimischen 

Tier- und Pflanzenwelt sind, die im Vorhabengebiet vorkommen. Die artenschutz-

rechtliche Stellungnahme hat daher alle relevanten Arten berücksichtigt, so dass 

diesbezüglich kein Versäumnis zu erkennen ist. Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

sind im Rahmen der Eingriffsbeurteilung zu berücksichtigen. Im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Prüfung sind sie jedoch nur dann von Bedeutung, wenn sie euro-

päisch (und ggf. national) streng geschützt sind.

15.05.2008

zu 1. 

Das neu herzustellende Kleingewässer ist in einer Größe von mind. 200 m² auszubil-

den und mit einer mind. 100 m² großen Pufferzone zu versehen. Mit dieser Maßnah-

me wird das schon vor längerer Zeit im Plangebiet trockengefallene Kleingewässer 

im Verhältnis 1 : 2 kompensiert; dieses Verhältnis wird als ausreichend angesehen 

und entspricht dem Standard. Das im sog. Schwentinepark vorgesehene Kleinge-

wässer wird an einer bestehenden Senke auf einer Weidefläche angeordnet und ist 

über vorhandene Grünstrukturen u. a. mit naturnahen Flächen im Umfeld der 

Schwentine verknüpft. Eine Pufferzone wird vom umgebenden Grünland durch einen 

Zaun abgetrennt und verhindert Störungen des neuen Gewässers.

Zu 2. 

Die auf einer externen Fläche vorgesehenen 4 Obstbäume, die zusammen mit der 

umfangreichen Obstbaumpflanzung auf dem Bauhausgelände den Eingriff in die alte 

Obstwiese kompensieren sollen, sind als Ergänzung einer bestehenden Obstwiese 

vorgesehen. Diese bestehende Wiese wird vom "Komitee gegen den Vogelmord e. 

V." betreut und als Biotop erhalten.

Zu 3. 

Die Knickneuanlage in einer Länge von 27 m im Raisdorfer Schwentinepark stellt 

eine sinnvolle Maßnahme dar, weil dort bereits Knicks vorhanden sind und dieser 

kurze neue Knickabschnitt sich einfügt in die Grünstrukturen. Die städtischen Mitar-

beiter des Bauhofes stellen die ungestörte Entwicklung des neuen Knicks sicher, so 
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dass die angestrebte Kompensation erreicht wird. Eine naturschutzfachlich sinnvolle 

unmittelbare Verknüpfung der erforderlichen Knickneuanlage mit der vorgesehenen 

Anlage eines Kleingewässers lässt sich wegen des Fehlens geeigneter (stadteige-

ner) Flächen nicht realisieren.

Die Begleitung der Begrünungs- und Kompensationsmaßnahmen durch einen 

Fachmann/-frau (z. B. Landschaftsarchitekt) stellt sicher, dass die umwelt- und natur-

schutzfachlichen Standards eingehalten werden.

Stellungnahme der Eheleute Gudrun und Manfred Bacher, Ahornallee 45, 24223 

Schwentinental vom 26.05.2008

Zu Punkt 1

Der Anregung, dass an der Gebäudeseite zur Birkenstraße keine Werbung installiert 

werden sollte, wird gefolgt.

Zu Punkt 2 und 3

Die Höhe des Werbeturmes ist im Bebauungsplanentwurf auf 71,00 m üNN;  dies 

entspricht einer Höhe von 30,50 m über dem Gelände am geplanten Standort des 

Werbeturmes. Die Höhe ergibt sich aus der Troglage der B 76, eine Absenkung auf 

25,00 m führt dazu, dass eine Sichtbarkeit von der B 76 in Richtung Kiel nicht mehr 

gegeben ist.

Von dem Grundstück Ahornallee 45 ist der Werbeturm cirka 380 m Luftlinie entfernt 

und wird einerseits wegen der Entfernung und anderseits wegen des davor gelager-

ten 9,00 m hohen Gebäudekörpers des Baustoff-Drive-In bzw. 10,75 m hohen Bau-

körpers des Baumarktes und des tiefer liegenden Turmstandortes nicht wesentlich 

stören.

Des Weiteren wird eine Beleuchtung des Schriftzuges in Richtung Wohngebiet aus-

geschlossen, so dass sich die befürchtete Störung nicht bestätigen lässt.

Stellungnahme der Eheleute Andreas Müller und Dr. med. Kathrin Brendel-

Müller vom 29.05.2008/ 30.05.2008

Einwand Lärmtechnischer Belange:

Die Richtwerte der TA Lärm sind nach der Lärmtechnischen Stellungnahme 

eingehalten. Der Gesetzgeber hat Lärm unterhalb der Richtwerte als für zumutbar 

angesehen Geräuschspitzen werden tatsächlich als besonders lästig empfunden. 

Der Gesetzgeber hat dafür auch gesonderte Richtwerte angegeben, die nicht 

überschritten werden dürfen. Die Richtwerte für Spitzenpegel sind eingehalten.

Das Gutachten wurde vom Staatlichen Umweltamt Kiel geprüft. Die verwendeten Ein-

gangsdaten für Schallleistungspegel von Lkw Fahr- und Rangiervorgängen, Be-und 

Entladungen, Staplerverkehr etc. beruhen auf Messungen nach dem Taktmaxi-

malpegelverfahren. Beim Taktmaximalpegelverfahren werden in jeweils konstanten 

Zeitabschnitten (i.d.R. 5 s) auftretende max. Schallleistungspegel ermittelt und auf 

den ganzen Zeitabschnitt gelegt, so dass der maximale Pegel 5 Sekunden „angehal-

ten“ wird. Da die o. g. Geräusche impulshaltig sind, d.h. das jeweilige Ereignis für 

sich nur eine kurze Zeit andauert, werden in diesem Zeitabschnitt fallenden Reflexio-

nen nicht weiter berücksichtigt, da deren Maximalpegel immer leiser ist als der Di-

rektschall.

Reflexionen impulshaltiger Geräusche erhöhen nicht den Beurteilungspegel nach TA 

Lärm. Doch die Reflexionen an dem Baumarkt sind, um „auf der sicheren Seite“ zu 

sein, als eigens ermittelte Geräusche in die Prognose des Beurteilungspegels einge-

gangen. Der errechnete Beurteilungspegel ist gegenüber einer Messung im Betrieb 

also zu hoch. Zudem gilt: Reflexionen finden statt und sind lärmtechnisch weniger 
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bedeutend, da der Weg des Schalls viel länger ist und der reflektierte Schall durch 

die Lärmschutzwand wieder abgeschirmt wird.

Für den direkt anschließenden Bereich nördlich des Plangebietes besteht keine 

Schutzwürdigkeit, da auf der Fläche z.Z. keine baulichen Anlagen in der Nähe zur 

Anlieferung stehen. Die Lärmschutzwand von 7,50 m ist für die derzeitige bestehen-

de Bebauung nicht notwendig, sondern Wunsch der Stadt, um auf der nördlich an-

grenzenden Fläche zukünftig Wohnbebauung zu ermöglichen.

Einwendungen - Planungsrechtlicher Belange (2 Schreiben)

Das durch das Vorhaben ausgelöste Verkehrsaufkommen ist mit dem vorliegenden 

Verkehrsgutachten erörtert und bewertet worden. Grundlage der Beurteilung ist das 

geplante Vorhaben inklusive der damit verbundenen Stellplätze, deren Frequentie-

rung und des daraus entstehenden Anlieferungsverkehrs. Es ist nachgewiesen, dass 

diese Verkehre mit den im Gutachten dargestellten Änderungsmaßnahmen und Er-

weiterungsmaßnahmen durch die bestehende Verkehrserschließung problemlos ab-

gewickelt werden. 

Auswirkungen auf den regionalen Einzelhandel, soweit dies städtebauliche Auswir-

kungen sind, werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch die Landespla-

nung geprüft. Der Planung wurde zugestimmt.

Die Verkehrsbeziehungen innerhalb der äußeren Erschließung zum Gewerbegebiet 

bzw. zum geplanten Sondergebiet sind unterschiedlich zu bewerten, d. h., die Ziel-

verkehre in Richtung Gewerbegebiet sind unabhängig von dem geplanten Vorhaben 

und umgekehrt zu sehen. Welches Ziel angefahren wird, hängt nicht von der Lage, 

sondern vom Anlass der Fahrt ab.

Die städtebauliche Bewertung der Einzelhandelssituation darf nicht als Konkurrenz-

ausschluss zwischen Mitbewerbern verstanden werden. Die im Gewerbegebiet vor-

handenen Leestände sind nicht geeignet, das geplante Vorhaben in konkurrenzfähi-

gem Ausmaß aufzunehmen. Aufgrund der aktuellen Erhebung der Verwaltung im 

Zusammenhang mit der Erstellung von Leitlinien auf der Grundlage des Einzelhan-

delsentwicklungskonzeptes vom Oktober 2007 umfasst der bestehende Leerstand im 

Ostseepark insgesamt ca. 11.500 m², aufgeteilt auf 5 Standorte, von denen das Bal-

tic-Center den Hauptanteil von 9.300 m² umfasst. Die verbleibenden Flächen liegen 

zwischen ca. 250 m² und 1.100 m² VKF. Gemäß Einzelhandelsentwicklungskonzept 

scheidet das Baltic-Center nach gutachterlicher Prüfung aufgrund von Mängeln für 

eine Einzelhandelsnutzung aus bzw. kann nur noch in kleinen Teilen perspektivisch 

ertüchtigt werden. Der Vorschlag, Bauhaus auf diesen Bereich umzusiedeln, ist somit 

nicht realisierbar.

Die vorgenommene Gebietseinstufung für die Birkenstraße basiert auf dem gelten-

den rechtskräftigen B-Plan Nr. 31C. Dieser weist Mischgebiet aus. 

Gemäß Nr. 6.6 der TA-Lärm gilt: 

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtung ergibt sich aus den 

Festlegungen in den Bebauungsplänen. Der B-Plan weist Mischgebiet aus. Danach 

richtet sich dann die Schutzwürdigkeit.

Innerhalb des Plangebietes ist derzeit noch ein Gewerbegebiet festgesetzt. Die Pla-

nungen der Stadt Schwentinental, gehen daher folgerichtig für den östlich angren-

zenden Bereich von einem Mischgebiet aus. Diese Situation ändert sich nicht durch 

Ausweisung des geplanten Sondergebietes. Es ist darüber hinaus gutachterlich 

nachgewiesen, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden.

Die Festsetzung Mischgebiet (Mi) ist gemäß geltendem Bebauungsplan verbindlich. 

Anhaltspunkte für eine Funktionslosigkeit sind nicht ersichtlich.
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Der bestehende Flächennutzungsplan befand sich seit mehr als 2 Jahren in der 

Neuaufstellung. Diese Neuaufstellung hat u. a. zum Inhalt, den Bereich des Coop-

Geländes als Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt auszuweisen. Aufgrund der zum 

01.03.2008 erfolgten Fusion der Gemeinden Raisdorf und Klausdorf ist nach Bera-

tung durch des Innenministeriums auf eine Fortführung des Flächennutzungsplanver-

fahrens verzichtet werden.

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Raisdorf konnte auf-

grund der in der letzten Beteiligungsphase vorgetragenen Anregungen und Hinweise 

nicht bis zur Fusion der Gemeinden Klausdorf und Raisdorf beendet werden. Die 

konstituierende Sitzung der neuen Stadtvertretung der Stadt Schwentinental fand am 

18.06.2008 statt. Frühestens in den darauf folgenden Arbeitssitzungen kann mit den 

Beratungen zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes für die Stadt Schwen-

tinental begonnen werden. Bei der Aufstellung wird mit einem Zeitraum von 3 – 4 

Jahren zu rechnen sein.

Da der bestehende Flächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde Raisdorf die 

geplante Nutzung Bau- und Gartenmarkt mit Baustoff-Drive-In in der geplanten Form 

nicht zulässt und der voraussichtliche Zeitrahmen zur Neuaufstellung des Flächen-

nutzungsplanes 3 – 4 Jahre in Anspruch nimmt, wird das bereits begonnene Bebau-

ungsplanverfahren als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8, Absatz 4, BauGB, wei-

tergeführt, um u. a. den Erhalt der Firma Bauhaus und der Firma enema und den 

damit verbundenen Arbeitsplätzen in Schwentinental sicher zu stellen.

Ein Neubau im Bereich des bestehenden Ostseeparks ist nicht möglich, da die benö-

tigten Flächen nicht zur Verfügung stehen und auch nicht geschaffen werden kön-

nen. Die Arbeitsplätze des bestehenden Bauhauses sind u. a. aufgrund der Ansied-

lung des neuen, ca. 17.000 m² VKF umfassenden Bau- und Gartenmarktes am ca. 5 

km entfernten Stadtrand von Kiel-Gaarden an der B 76 gefährdet.

Durch die Anpassung der VKF werden neben dem Erhalt der bestehenden ca. 60 

Arbeitsplätze weitere ca. 40 – 50 Arbeitsplätze neu geschaffen, die bei Nicht-

Durchführung ebenfalls entfallen würden. Weiterhin sind die Arbeitsplätze der ansäs-

sigen Firma enema gefährdet, weil der Verbleib am Standort nur durch den Vorha-

benträger sicher gestellt werden kann und ein Standortwechsel aufgrund des erheb-

lichen Investitionsvolumens ausscheidet. Insgesamt sind ca. 150 Arbeitsplätze davon 

betroffen. Dies sind nach Auffassung der Stadtvertretung  dringende Gründe gemäß 

§ 8, Abs. 4 BauGB.

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes, dessen Fortführung auf Anraten des In-

nenministeriums nicht weiter betrieben wurde, sah für den Geltungsbereich des VEP 

schon ein Sondergebiet „Bau- und Gartenmarkt“ vor. Zudem sieht das Baugesetz-

buch § 8 (4) 2. Satz einen vorzeitigen Bebauungsplan in den Fällen von Gebiets- o-

der Bestandsänderungen von Gemeinden - wie im vorliegenden Fall - vor.

Einwand - Verkehrstechnischer Belange

Die Prüfung und Bewertung unterschiedlicher Anbindungsvarianten ist erfolgt. Zur 

Reduzierung der Querungsbreiten ist in der Einmündung die Realisierung einer Mit-

telinsel mit einer Aufstellfläche von 2,50 m Breite vorgesehen. Bei der weiterführen-

den Planung sind begleitende Maßnahmen zur Optimierung der Einsehbarkeit zu 

prüfen und ggf. umzusetzen. Diese Aufstellfläche ist auch für Fahrräder geeignet. Bei 

der Bepflanzung ist darauf zu achten, dass die Einsehbarkeit nicht eingeschränkt 

wird. 
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Für die Fußgängerquerung der Klausdorfer Straße wurden sowohl die Lösung mit der 

Sprunginsel als auch die mit einer Fußgängerlichtsignalanlage geprüft. Grundlage für 

die Prüfung sind die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenent-

wurf. Danach wird bei nachfolgenden Kriterien statt des Einsatzes einer Lichtsignal-

anlage eine Sprunginsel empfohlen.

- rd. 550 Kfz/Std. in einer Richtung (die Zählung hat ca. 860 Fahrzeuge/ Std. in beide 

Richtungen ergeben; hierzu addieren sich ca. 200 Kfz/ Std., verursacht durch Bau-

haus. Daraus ergibt sich ein Mittelwert pro Fahrtrichtung von ca. 550 Kfz.

- zwischen 50 und 100 Fußgänger/ Std.

- zulässige Geschwindigkeit 50 km/ Std.

Sollte stattdessen eine nur sporadisch genutzte FLSA vorgesehen werden, besteht 

die Gefahr des Rotfahrens. Damit wird nur eine vermeintliche Sicherheit für die Fuß-

gänger erzielt. Zudem wird durch die FLSA der Verkehrsfluss, der u. a. auch durch 

die Schaffung des Bypasses deutlich verbessert wird, wieder - wenn auch nur spora-

disch - beeinträchtigt.

Aus den vorgenannten Gründen wird auf die Bereitstellung einer Lichtsignalanlage 

verzichtet.

Einwendungen - Umweltschutzbelage

Abgesehen von dem nördlichen Rand des aktuellen Plangebietes mit der teilweise 

beanspruchten Obstwiese besteht auf großer Fläche durch den geltenden B-Plan Nr. 

1 bereits Baurecht. Dieses Baurecht ist bis zum heutigen Tage nicht ausgeschöpft 

worden, so dass die im landschaftsplanerischen Fachbeitrag ausführlich dargestell-

ten Grünstrukturen erhalten geblieben sind. 

Es kommt es zu Verlusten von Gehölzbeständen, die jedoch formal aufgrund des 

bereits bestehenden Baurechtes keine Eingriffe darstellen. Mit umfangreichen Pflanz-

maßnahmen und den verbindlich festgesetzten Fassadenbegrünungen wird zur 

Einbindung des neuen Baukomplexes in die Umgebung beigetragen. Dass die durch 

den Bebauungsplan festgelegten Begrünungsmaßnahmen wie Bäume, Sträucher, 

Wiesen und Wandbegrünungen heranwachsen müssen, versteht sich von selbst. Für 

diesen Entwicklungszeitraum bildet der vorhandene Knick unterstützend einen 

wirksamen optischen Sichtschutz.

Die auf externen Flächen stattfindenden Maßnahmen zur Kompensation der Folgen 

der Baumaßnahme sind auf Plänen dargestellt, die Bestandteil des landschaftsplane-

rischen Fachbeitrags sind. Die entsprechenden Flächen sind im Wesentlichen im 

Eigentum der Stadt Schwentinental und daher dauerhaft gesichert.

Die Grundflächenzahl von 0,8 als Grad für den maximal zulässigen Grad der Versie-

gelung innerhalb des Plangebietes ist im Plan festgesetzt. Diese darf nicht 

überschritten werden, was im Baugenehmigungsverfahren geprüft wird.

Der nördliche Grundstücksbereich in Richtung Oppendorfer Weg wird auf einer Tiefe 

i. M. von 24 m begrünt. Der zurzeit geltende B-Plan Nr. 1 sieht hier nur einen Grün-

streifen von 5 m vor. Damit ist eine massive Verbesserung gegeben.

Folgende Flächen liegen der Planung zugrunde:

Fläche des Geltungsbereiches ohne öffentliches Straßenland: ca. 47.800 m²

Vorhandene GE-Halle: 2.090 m²

Bebaute Fläche einschließlich Freifläche und Vordächer, geplant: ca. 18.180 m²

Geschossfläche, geplant: ca. 18.480 m²

Befestigte Fläche: rd. 16.250 m²

Begrünte Fläche: rd. 9.920 m²
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Nichtversiegelte Flächen der Feuerwehr: rd. 1.360 m²

Grundflächenzahl: 0,76 

Geschossflächenzahl: 0,43

Der durch das Vorhaben hervorgerufene Verkehr ist in Begründung, Umweltbericht 

und Verkehrsgutachten dargelegt. Die damit verbundene Lärmsituation ist Grundlage 

zur Bewertung der mit dem Verkehr einhergehenden Umweltbelastung, die unmittel-

bar auf die Umgebung einwirkt. Die daraus entstehende Abgasbelastung ist haupt-

sächlich von der Kfz-Technik und dem Fahrverhalten und nebensächlich von den 

Witterungs- und Windgegebenheiten abhängig.

Eine pauschale Bewertung ist nicht durchführbar. Aufgrund der vorhandenen Belas-

tung durch die anliegenden Straßen und der dem geltenden B-Plan zugrundeliegen-

den Nutzung als GE-Gebiet sowie der tatsächlichen Nutzung als Zentrallager mit 

LKW-Verkehrsaufkommen und damit verbundener hoher Abgasbelastung wird keine 

zusätzliche Belastung erwartet.

Stellungnahme der Rechtsanwälte Schalla & Schneider im Auftrag von Herrn 

Dirk Schreiber, Birkenstraße 11, 24223 Schwentinental vom 30.05.2008

Zu den vorgetragenen Anregungen und Hinweisen wie folgt:

Aufgrund der aktuellen Erhebung der Kommunalverwaltung im Zusammenhang mit 

der Erstellung von Leitlinien auf der Grundlage des Einzelhandelsgutachtens vom 

Oktober 2007 umfasst der bestehende Leerstand im Ostseepark insgesamt ca. 

11.500 m², aufgeteilt auf 5 Standorte, von denen das Baltic-Center den Hauptanteil 

von 9.300 m² stellt. Die verbleibenden Flächen liegen zwischen ca. 250 m² und 1.100 

m² VKF. 

Gemäß Einzelhandelsentwicklungskonzept scheidet das Baltic-Center nach gutach-

terlicher Prüfung aufgrund gravierender Mängel für eine Einzelhandelsnutzung aus 

bzw. kann nur noch in kleinen Teilen perspektivisch ertüchtigt werden. Der Vor-

schlag, Bauhaus auf diesen Bereich umzusiedeln, ist somit nicht realisierbar.

Der bestehende Flächennutzungsplan befand sich seit mehr als 2 Jahren in der 

Neuaufstellung. Diese Neuaufstellung hat u. a. zum Inhalt, den Bereich des Coop-

Geländes als Sondergebiet Bau- und Gartenmarkt auszuweisen. Aufgrund der zum 

01.03.2008 erfolgten Fusion der Gemeinden Raisdorf und Klausdorf ist nach Bera-

tung durch das Innenministeriums auf den Beginn eines Flächennutzungsplanände-

rungsverfahrens verzichtet werden.

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Raisdorf konnte auf-

grund der in der letzten Beteiligungsphase vorgetragenen Anregungen und Hinweise 

nicht bis zur Fusion der Gemeinden Klausdorf und Raisdorf beendet werden. Die 

konstituierende Sitzung der neuen Stadtvertretung der Stadt Schwentinental fand am 

18.06.2008 statt. Frühestens in den darauf folgenden Arbeitssitzungen kann mit den 

Beratungen zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes für die Stadt Schwen-

tinental begonnen werden. Bei der Aufstellung wird mit einem Zeitraum von 3 – 4 

Jahren zu rechnen sein.

Da der bestehende Flächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde Raisdorf die 

geplante Nutzung Bau- und Gartenmarkt mit Baustoff-Drive-In in der geplanten Form 

nicht zulässt und der voraussichtliche Zeitrahmen zur Neuaufstellung des Flächen-

nutzungsplanes 3 – 4 Jahre in Anspruch nimmt, wird das bereits begonnene Bebau-

ungsplanverfahren als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8, Absatz 4, BauGB, wei-

tergeführt, um u. a. den Erhalt der Firma Bauhaus und der Firma enema und den 

damit verbundenen Arbeitsplätzen in Schwentinental sicher zu stellen.
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Ein Neubau im Bereich des bestehenden Ostseeparks ist nicht möglich, da die benö-

tigten Flächen nicht zur Verfügung stehen und auch nicht geschaffen werden kön-

nen. Die Arbeitsplätze des bestehenden Bauhauses sind u. a. aufgrund der Ansied-

lung des neuen, ca. 17.000 m² VKF umfassenden Bau- und Gartenmarktes am ca. 5 

km entfernten Stadtrand von Kiel-Gaarden an der B 76 gefährdet.

Durch die Anpassung der VKF werden neben dem Erhalt der bestehenden ca. 60 

Arbeitsplätze weitere ca. 40 – 50 Arbeitsplätze neu geschaffen, die bei Nicht-

Durchführung ebenfalls entfallen würden. Weiterhin sind die Arbeitsplätze der ansäs-

sigen Firma enema gefährdet, weil der Verbleib am Standort nur durch den Vorha-

benträger sicher gestellt werden kann und ein Standortwechsel aufgrund des erheb-

lichen Investitionsvolumens ausscheidet. Insgesamt sind ca. 150 Arbeitsplätze davon 

betroffen. Diese dringenden Gründe bilden die Grundlage für die Aufstellung des Be-

bauungsplanes nach § 8 Absatz 4 BauGB.

Die Annahme, die Fusion sei ausgenutzt worden, trifft schon allein deshalb nicht zu, 

weil die Entscheidung zur Fusion sehr kurzfristig im Jahre 2007 erfolgte, das Flä-

chennutzungsplanverfahren aber schon weit davor begonnen wurde.

Zudem sieht das Baugesetzbuch (§ 8 (4) 2. Satz) einen vorzeitigen Bebauungsplan 

in den Fällen von Gebiets- oder Bestandsänderungen von Gemeinden - wie im vor-

liegenden Fall - vor.

Die Absage des vorherigen Interessenten - Max Bahr Grundstücksgesellschaft- er-

folgte nach dem Verkauf des Unternehmens Max Bahr und nach der unternehmens-

politischen Entscheidung des neuen Betreibers, Firma Praktiker, die Standortverlage-

rung von der Mergenthalerstraße an die Klausdorfer Straße nicht mehr weiter fortzu-

führen. Dem widersprechen nicht die Presseberichte, wonach die Zustimmung der 

Landesplanungsbehörde versagt wurde.

Diese Zustimmung war an die Forderung des Innenministeriums gebunden, ein Ein-

zelhandelsentwicklungskonzept / - gutachten mit anschließenden bindenden Leitli-

nien für die Entwicklung des Ostseeparks zu erarbeiten. Dieser Forderung wurde 

zum damaligen Zeitpunkt nicht entsprochen. Folglich konnte keine Genehmigung 

erteilt werden.

Die Leistungsfähigkeit der Einmündung Klausdorfer Straße/ Anbindung BAUHAUS ist 

in der Verkehrsuntersuchung vom 15.04.2005 nachgewiesen worden. Die vorgese-

hene Länge des Linksabbiegefahrstreifens zum BAUHAUS ist ausreichend.

Aufgrund von Abwicklungsengpässen am Kreisverkehrsplatz Klausdorfer Straße/ 

Gutenbergstraße/ Mergenthalerstraße ergeben sich derzeit Rückstauungen bis zum 

benachbarten signalisierten Knotenpunkt Klausdorfer Straße/ Kieler Straße/ Rampe 

B 76. Da aus diesem Grund die Fahrzeuge nicht in Richtung Kreisverkehrsplatz ab-

fließen können, entstehen in den Knotenpunktarmen Klausdorfer Straße, Kieler Stra-

ße und Rampe B 76 zum Teil erhebliche Staulängen. In der Klausdorfer Straße reicht 

der Rückstau häufig bis zum Kreisverkehrsplatz Klausdorfer Straße/ Lise-Meitner-

Straße/ Rampe B 76.

In der o. g. Verkehrsuntersuchung ist nachgewiesen, dass durch die Realisierung 

eines Bypasses am Kreisverkehrsplatz sowie den Verzicht auf die nördliche Fußgän-

gerfurt diese Abwicklungsengpässe vermieden werden können und die Leistungsfä-

higkeit des gesamten Systems so deutlich erhöht wird. Eine leistungsgerechte Ab-

wicklung der durch den Neubau des Baumarktes zu erwartenden Verkehre ist mit 

Umsetzung der o. g. Maßnahmen gegeben.

Jegliche Baumaßnahmen tragen zu Veränderungen eines Ortsbildes bei. Mit den 

getroffenen Maßnahmen und unter Berücksichtigung der Festsetzungen des noch 



17

geltenden Bebauungsplan Nr. 1, der eine höhere Ausnutzung des Grundstückes er-

möglicht, sind diese Veränderungen verträglich. 

Hier tragen sowohl die umfangreichen Pflanzmaßnahmen als auch die verbindlich 

festgesetzte Fassadenbegrünung zur Einbindung des Bauvorhabens in die Umge-

bung bei. Die zur Erreichung des Zieles erforderlichen Festsetzungen werden im Be-

bauungsplan abschließend getroffen. Die angesprochenen Begrünungsmaßnahmen 

sind Bestandteile des Bebauungsplanes und werden dementsprechend ausgeführt. 

Es versteht sich von selbst, dass die Pflanzen einen Entwicklungszeitraum benöti-

gen.

Gemäß geltendem Bebauungsplan ist eine 3-geschossige Bebauung mit einer ma-

ximalen Firsthöhe von 14 m und einer maximalen Traufhöhe von 10 m festgesetzt. 

Einschließlich des vorhandenen Geländeunterschiedes von 1,27 m zwischen dem 

Geltungsbereich und der Birkenstraße in Höhe des Hauses Birkenstraße 11 ist zum 

jetzigen Zeitpunkt eine Gebäudehöhe von bis zu 53,58 m üNN erlaubt. Tatsächlich ist 

die Höhe von 49,85 m üNN geplant, also 3,70 m niedriger.

Ebenso ist es geltendes Planungsrecht, dass in die Außenwand Birkenstraße Öff-

nungen wie Fenster, Türen und Tore eingebaut werden dürfen. Auf diese Möglichkeit 

verzichtet der Vorhabenträger bis auf den Einbau derjenigen Fluchttüren, die für den 

Bereich des Brandschutzes erforderlich sind. Dieser Verzicht bedeutet für die An-

wohner eine Verbesserung gegenüber dem geltenden Planungsrecht.

Der Abstand des Hauses Birkenstraße 11 zur Außenwand des Vorhabens ist mit ca. 

33,00 m geplant. Der jetzige rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 sieht einen Abstand 

zwischen der festgelegten Baugrenze und dem Haus Nr. 11 von 27,00 m, also 6,00 

m weniger vor. Damit wird der zurzeit geltende Abstand der Baugrenze zur Straßen-

begrenzungslinie gegenüber dem Haus Birkenstraße 11 um 40 % auf 21,00 m ver-

größert.

Der Hinweis, dass durch den Betrieb des Baustoff-Drive-In mit einer deutlichen 

Lärmbelästigung zu rechnen sei , trifft nicht zu und ist auch nicht begründet.

Die Richtwerte der TA Lärm sind nach der lärmtechnischen Stellungnahme eingehal-

ten. Der Gesetzgeber hat Lärm unterhalb der Richtwerte als für zumutbar angese-

hen.

Geräuschspitzen werden tatsächlich als besonders lästig empfunden. Der Gesetzge-

ber hat dafür auch gesonderte Richtwerte angegeben, die nicht überschritten werden 

dürfen. Die Richtwerte für Spitzenpegel sind eingehalten; das Gutachten wurde vom 

Staatlichen Umweltamt Kiel geprüft.

Die verwendeten Eingangsdaten für Schallleistungspegel von Lkw Fahr- und Ran-

giervorgängen, Be-und Entladungen, Staplerverkehr etc. beruhen auf Messungen 

nach dem Taktmaximalpegelverfahren. Beim Taktmaximalpegelverfahren werden in 

jeweils konstanten Zeitabschnitten (i.d.R. 5 s) auftretende max. Schallleistungspegel 

ermittelt und auf den ganzen Zeitabschnitt gelegt, so dass der maximale Pegel 5 Se-

kunden „angehalten“ wird. Da die o.g. Geräusche impulshaltig sind, d.h. das jeweilige 

Ereignis für sich nur eine kurze Zeit andauert, werden in diesem Zeitabschnitt fallen-

den Reflexionen nicht weiter berücksichtigt, da deren Maximalpegel immer leiser ist 

als der Direktschall.

Reflexionen impulshaltiger Geräusche erhöhen nicht den Beurteilungspegel  nach TA 

Lärm. Doch die Reflexionen an dem Baumarkt sind, um „auf der sicheren Seite“ zu 

sein, als eigens ermittelte Geräusche in die Prognose des Beurteilungspegels einge-

gangen. Der errechnete Beurteilungspegel ist gegenüber einer Messung im Betrieb 

also zu hoch. Zudem gilt: Reflexionen finden statt und sind lärmtechnisch weniger 

bedeutend, da der Weg des Schalls viel länger ist und der reflektierte Schall durch 

die Lärmschutzwand wieder abgeschirmt wird.
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Für den direkt anschließenden Bereich nördlich des Plangebietes besteht keine 

Schutzwürdigkeit, da auf der Fläche z.Z. keine baulichen Anlagen in der Nähe zur 

Anlieferung stehen. Die Lärmschutzwand von 7,50 m ist für die derzeitige bestehen-

de Bebauung nicht notwendig, sondern Wunsch der Stadt, um auf der nördlich an-

grenzenden Fläche zukünftig Wohnbebauung zu ermöglichen.

Die vorgenommene Gebietseinstufung ist weder formell noch faktisch falsch, sondern 

basiert auf dem geltenden rechtskräftigen B-Plan Nr. 31 C. Danach liegt das Haus 

Birkenstraße 11 im Mischgebiet. Gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm gilt: „Die Art der in 

Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegun-

gen in den Bebauungsplänen.“ Der B-Plan weist ein Mischgebiet aus. Danach richtet 

sich die Schutzwürdigkeit.

Eine Beeinträchtigung durch die Beleuchtung des Parkplatzes ist nicht gegeben. 

Ausgehend von der Fußbodenhöhe des 1. Obergeschosses im Hause Birkenstraße 

11 mit ca. 42,30 m üNN und einer Augenhöhe von 1,60 m wird durch die Außenwand 

des Baustoff-Drive-In mit einer Gesamthöhe von 49,85 m üNN jegliche Beeinträchti-

gung verhindert.

Der Hinweis, dass das Vorhaben eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung darstellt 

und zu einer erheblichen Wertminderung führt, ist objektiv nicht gegeben. Im Gegen-

teil ergeben sich zu den bestehenden Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-

ungsplan Nr. 1 Verbesserungen, da das Vorhaben Bauhaus die bislang festgesetz-

ten Bebauungsmöglichkeiten nicht ausnutzt.

Den vorgetragenen Einwendungen und Bedenken wird daher nicht gefolgt.

Stellungnahme der Bewohner Oppendorfer Weg 6 in 24223 Schwentinental, 

Herr Guido Risch/ Frau Erika Friedlein vom 28.05.2008

Zu den von Frau Friedlein und Herrn Risch vorgetragenen Hinweisen, insbesondere 

der Bedenken hinsichtlich der erhöhten Lärmbelastung wie folgt:

Ruhiges Wohnen fraglich

Die Richtwerte der TA Lärm sind nach der Lärmtechnischen Stellungnahme 

eingehalten. Der Gesetzgeber hat Lärm unterhalb der Richtwerte als für zumutbar 

angesehen. Eine Änderung der Lärmsituation ist nicht untersucht worden. Dieser 

bedarf es auch nicht, da die Richtwerte eingehalten werden.

Lärmspitzen wirken beeinträchtigend

Geräuschspitzen werden tatsächlich als besonders lästig empfunden. Der Gesetzge-

ber hat dafür auch gesonderte Richtwerte angegeben, die nicht überschritten werden 

dürfen. Die Lärmtechnische Stellungnahme zum Vorhaben hat prognostisiert, dass 

die Richtwerte für Spitzen eingehalten werden.

Reflexionen zwischen Lärmschutzwand und Gebäudewand

Die verwendeten Eingangsdaten für Schallleistungspegel von Lkw Fahr- und Ran-

giervorgängen, Be-und Entladungen, Staplerverkehr etc. beruhen auf Messungen 

nach dem Taktmaximalpegelverfahren. Beim Taktmaximalpegelverfahren werden in 

jeweils konstanten Zeitabschnitten (i.d.R. 5 s) auftretende max. Schallleistungspegel 

ermittelt und auf den ganzen Zeitabschnitt gelegt, so dass der maximale Pegel 5 Se-

kunden „angehalten“ wird. Da die o.g. Geräusche impulshaltig sind, d.h. das jeweilige 

Ereignis für sich nur eine kurze Zeit andauert, werden in diesem Zeitabschnitt fallen-
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den Reflexionen nicht weiter berücksichtigt, da deren Maximalpegel immer leiser ist 

als der Direktschall.

Reflexionen impulshaltiger Geräusche erhöhen nicht den Beurteilungspegel nach TA 

Lärm. Doch die Reflexionen an dem Baumarkt sind, um „auf der sicheren Seite“ zu 

sein, als eigens ermittelte Geräusche in die Prognose des Beurteilungspegels einge-

gangen. Der errechnete Beurteilungspegel ist gegenüber einer Messung im Betrieb 

also zu hoch. Zudem gilt: Reflexionen finden statt und sind lärmtechnisch weniger 

bedeutend, da der Weg des Schalls viel länger ist und der reflektierte Schall durch 

die Lärmschutzwand wieder abgeschirmt wird.

Für den direkt anschließenden Bereich nördlich des Plangebietes besteht keine 

Schutzwürdigkeit, da auf der Fläche z. Z. keine baulichen Anlagen in der Nähe zur 

Anlieferung stehen. Die Lärmschutzwand von 7,50 m ist für die derzeitige bestehen-

de Bebauung nicht notwendig, sondern Wunsch der Stadt, um auf der nördlich an-

grenzenden Fläche zukünftig Wohnbebauung zu ermöglichen.

Messpunkte nicht im Fernbereich

Wenn die Richtwerte im Nahbereich eingehalten sind, bleiben sie auch im Fernbe-

reich eingehalten.

Pflaster oder Asphalt

Der Lärmtechnischen Stellungnahme ist ein ebenes Pflaster zugrunde gelegt.

Fahrzeugtüren

In der lärmtechnischen Stellungnahme sind das Türenklappern und das Schließen 

der Kofferraumdeckel gemäß bayerischer Parkplatzlärmstudie berücksichtigt worden. 

Die Parkplatzlärmstudie diente in der Lärmtechnischen Stellungnahme auch der Er-

mittlung des Lärms auf den Stellplätzen. Die Studie ist deutschlandweit anerkanntes 

gutachterlichtes Hilfsmittel, um Lärm von Parkplätzen zu berechnen.

Studie von 1995

Die Lärmstudie von 1995 gibt den Stand der Technik wieder.

Belastung mit Autoabgasen

Die Abgasbelastung ist hauptsächlich von der Kfz-Technik und dem Fahrverhalten 

abhängig. Gesicherte Bezüge gibt es nicht, eine Bewertung ist aufgrund der vorge-

nannten Abhängigkeiten nicht durchführbar. Aufgrund der vorhandenen Belastung 

durch die anliegenden Straßen und der dem B-Plan zugrundeliegende Nutzung als 

GE-Gebiet sowie der tatsächlichen Nutzung als Zentrallager mit LKW-

Verkehrsaufkommen, auch wenn dieses zurzeit nicht genutzt wird, und damit ver-

bundener hoher Abgasbelastung, ist keine zusätzliche Belastung gegeben.

Umverteilung/ Umstrukturierung

Die Erweiterungsmöglichkeiten am jetzigen Standort des Vorhabenträgers wurden 

geprüft. Hierzu wurde im Vorfeld durch die GfK GeoMarketing GmbH ein Einzelhan-

delsgutachten erstellt. Aus diesem Gutachten werden allgemein gültige Leitlinien 

entwickelt. Auf dieser Basis wurde von der Landesplanung ein Zielabweichungsver-

fahren durchgeführt, dessen Ergebnis die Zulässigkeit der Ansiedlung bestätigte. 

Neben der Tatsache, dass auch im Bereich des Ostseeparks die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen möglicherweise durch einen neuen Bebauungsplan geschaffen 

werden müssen, erlauben die eventuell zu erwerbenden Flächen nicht die Erweite-

rung wie am Standort Klausdorfer Straße.
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Diese sind jedoch Voraussetzung, um im Wettbewerb mit dem neu entstandenen 

Bau- und Gartenmarkt und Baustoffhandel im 5 km entfernten Kiel - Gaarden auf 

Dauer zu bestehen und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Rückstau und Fußgängergefährdung

Vorab wird klar gestellt, dass es sich nicht um die Kieler Straße handelt, sondern um 

die Klausdorfer Straße. Wie die vorliegende Verkehrsuntersuchung zeigt, vermeidet 

der geplante Linksabbiegestreifen Rückstaus. Durch Anordnung einer zusätzlichen 

Mittelinsel zwischen Aus- und Einfahrtsspur zum Bau- und Gartenmarkt auf dem 

Weg zur Bushaltestelle wird der Weg über den Kleinen Mürken erheblich sicherer.

Gleiches gilt für die Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hier 

wird durch die Sprunginsel eine sichere Überquerungshilfe geschaffen.

Stellungnahme zu den Einwendungen von Herrn Werner Doose und Frau Chris-

tina Hippe-Doose Oppendorfer Weg 6 in 24223 Schwentinental vom 29.05.2008

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweisen werden zur Kenntnis genommen, ih-

nen wird jedoch aus folgenden Erwägungen heraus nicht gefolgt:

Planungsrechtliche Belange – Ziele der Raumordnung

Nach derzeitig geltendem Planungsrecht sind bei der festgesetzten Grundflächen-

zahl (GRZ) von 0,6 und dem Baugrundstück ohne den Anteil des öffentlichen Stra-

ßenlandes und des Kreisverkehrsplatzes eine GRZ von ca. 28.680 m² zulässig. Die-

ses Maß darf nach § 19 (4) auf 0,8 für Stellplätze und Zufahrten sowie für die befes-

tigten Anlieferbereiche erhöht werden. Damit dürfen ca. 38.240 m² überbaut bzw. 

befestigt werden. Die vorliegende Planung sieht eine bebaute und befestigte Fläche 

von 36.250 m² vor. Damit wird das Maß um rd. 1.990 m² unterschritten.

Noch deutlicher zeigt sich die geringe Ausnutzung der Geschossflächenzahl (GFZ). 

Nach derzeitigem Planungsrecht wären bei der festgesetzten GFZ von 1,6 ca. 76.480 

m² Geschossflächeerlaubt.

Dem gegenüber stehen die bestehende Geschossfläche der Tischlerei mit ca. 2.090 

m² sowie die geplante Geschossfläche der Gesamtbaumaßnahme mit 18.480 m², 

also insgesamt 20.570 m².

Dies entspricht ca. 27 % der zurzeit erlaubten Geschossfläche. Eine erhebliche Aus-

nutzung ist somit nicht gegeben. Vielmehr zeigt sich eine deutliche Entlastung der 

Anwohner.

Die Baugrenze des derzeitigen Bebauungsplanes Nr. 1 reicht mit 15,00 m an die Bir-

kenstraße, die Ahornallee und den Oppendorfer Weg heran und lässt eine 3-

geschossige Bebauung mit einer Gesamthöhe bis zu 14,00 m zu.

Der vorliegende B-Plan-Entwurf Nr. 1 A übernimmt diese vorhandene Baugrenze von 

15,00 m, vergrößert diese aber in südlicher Richtung auf 21,00 m. Die anschließende 

Bebauung ist noch einmal um ca. 1,00 m zurückgesetzt, so dass insgesamt ein Ab-

stand von 16 bzw. 22 m gegeben ist. Die Baukörperhöhe wird von max. 14,00 m 

nach geltendem Planungsrecht auf 9,00 m reduziert.

Innerhalb des Plangebietes ist derzeit noch ein Gewerbegebiet festgesetzt. Der e-

benfalls rechtskräftige B-Plan Nr. 31“C“ für das östlich angrenzende Gebiet setzt ent-

lang der Birkenstraße folgerichtig ein Mischgebiet fest. Diese Festsetzung ändert sich 

nicht durch die Ausweisung des geplanten Sondergebietes. Die dafür maßgebenden 

zulässigen Grenzwerte werden nach den vorliegenden Gutachten eingehalten.
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Ziele der Raumordnung

Die Landesplanung hat mit Schreiben vom 22.02.2008 einer Abweichung von den 

Zielen der Raumordnung für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan Nr. 1A zugestimmt.

Die im Gewerbegebiet vorhandenen Leestände sind nicht geeignet, das geplante 

Vorhaben in konkurrenzfähigem Ausmaß aufzunehmen. Die Alternativenprüfung 

wurde im Zuge der Umweltprüfung durchgeführt und im Umweltbericht niedergelegt.

Die Erweiterungsmöglichkeiten am jetzigen Standort des Vorhabenträgers wurden 

geprüft. Hierzu wurde im Vorfeld durch die GfK GeoMarketing GmbH ein Einzelhan-

delsgutachten erstellt. Aus diesem Gutachten werden allgemein gültige Leitlinien 

entwickelt. Auf dieser Basis wurde von der Landesplanung ein Zielabweichungsver-

fahren durchgeführt, dessen Ergebnis die Zulässigkeit der Ansiedlung bestätigte. 

Neben der Tatsache, dass auch im Bereich des Ostseeparks die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen möglicherweise durch einen neuen Bebauungsplan geschaffen 

werden müssen, erlauben die eventuell zu erwerbenden Flächen nicht die Erweite-

rung wie am Standort Klausdorfer Straße.

Aufgrund der aktuellen Erhebung der Kommunalverwaltung im Zusammenhang mit 

der Erstellung von Leitlinien auf der Grundlage des Einzelhandelsgutachtens vom 

Oktober 2007 umfasst der bestehende Leerstand im Ostseepark insgesamt ca. 

11.500 m², aufgeteilt auf 5 Standorte, von denen das Baltic-Center den Hauptanteil 

von 9.300 m² stellt. Die verbleibenden Flächen liegen zwischen ca. 250 m² und 1.100 

m² VKF. Gemäß Einzelhandelsgutachten scheidet das Baltic-Center nach gutachter-

licher Prüfung aufgrund gravierender Mängel für eine Einzelhandelsnutzung aus bzw. 

kann nur noch in kleinen Teilen perspektivisch ertüchtigt werden. Der Vorschlag, 

Bauhaus auf diesen Bereich umzusiedeln, ist somit nicht realisierbar.

Lärmschutzrechtliche Belange

In Anlage 1 (Plan) und Anlage 3 (Tabelle) der Lärmtechnischen Stellungnahme steht 

der Immissionsort 10 für die Wohnbebauung am Oppendorfer Weg. Die Richtwerte 

der TA Lärm sind eingehalten, selbst dann, wenn die Lärmschutzwand nicht gebaut 

wird.

Die Lärmschutzwand von 7,50 m ist für die derzeitige bestehende Bebauung nicht 

notwendig, sondern Wunsch der Stadt, um auf der nördlich angrenzenden Fläche 

zukünftig Wohnbebauung zu ermöglichen

Die verwendeten Eingangsdaten für Schallleistungspegel von Lkw Fahr- und Ran-

giervorgängen, Be-und Entladungen, Staplerverkehr etc. beruhen auf Messungen 

nach dem Taktmaximalpegelverfahren. Beim Taktmaximalpegelverfahren werden in 

jeweils konstanten Zeitabschnitten (i.d.R. 5 s) auftretende max. Schallleistungspegel 

ermittelt und auf den ganzen Zeitabschnitt gelegt, so dass der maximale Pegel 5 Se-

kunden „angehalten“ wird. Da die o.g. Geräusche impulshaltig sind, d.h. das jeweilige 

Ereignis für sich nur eine kurze Zeit andauert, werden in diesem Zeitabschnitt fallen-

den Reflexionen nicht weiter berücksichtigt, da deren Maximalpegel immer leiser ist 

als der Direktschall.

Reflexionen impulshaltiger Geräusche erhöhen nicht den Beurteilungspegel nach TA 

Lärm. Doch die Reflexionen an dem Baumarkt sind, um „auf der sicheren Seite“ zu 

sein, als eigens ermittelte Geräusche in die Prognose des Beurteilungspegels einge-

gangen. Der errechnete Beurteilungspegel ist gegenüber einer Messung im Betrieb 

also zu hoch. Zudem gilt: Reflexionen finden statt und sind lärmtechnisch weniger 

bedeutend, da der Weg des Schalls viel länger ist und der reflektierte Schall durch 

die Lärmschutzwand wieder abgeschirmt wird.
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Geräuschspitzen werden tatsächlich als besonders lästig empfunden. Der Gesetzge-

ber hat dafür auch gesonderte Richtwerte angegeben, die nicht überschritten werden 

dürfen. Die Lärmtechnische Stellungnahme zum Vorhaben hat prognostiziert, dass 

die Richtwerte für Spitzen eingehalten werden.

Verkehrstechnische Anbindung

Die Leistungsfähigkeit der Einmündung Klausdorfer Straße/ Anbindung BAUHAUS ist 

in der Verkehrsuntersuchung vom 15.04.2005 nachgewiesen worden. Die vorgese-

hene Länge des Linksabbiegefahrstreifens zum BAUHAUS ist ausreichend.

Im heutigen Zustand bestehen keine Querungshilfen in der Klausdorfer Straße. 

Schulkinder müssen den gesamten Querschnitt „in einem Zuge“ queren. Zur Verbes-

serung der Situation und Erhöhung der Sicherheit wird eine Mittelinsel vorgesehen.

Artenschutzrechtliche Belange

Abgesehen von dem nördlichen Rand des aktuellen Plangebietes mit der teilweise 

beanspruchten Obstwiese besteht auf großer Fläche durch den geltenden B-Plan Nr. 

1 bereits Baurecht. Dieses Baurecht ist bis zum heutigen Tage nicht ausgeschöpft 

worden, so dass die im landschaftsplanerischen Fachbeitrag ausführlich dargestell-

ten Grünstrukturen erhalten geblieben sind. In der Tat kommt es zu Verlusten von 

Gehölzbeständen, die jedoch formal aufgrund des bereits bestehenden Baurechtes 

keine Eingriffe darstellen.

Die in der artenschutzrechtlichen Betrachtung vorgesehenen Maßnahmen zur Kom-

pensation der Folgen der Baumaßnahme sind aufgegriffen worden und werden auf 

dafür vorgesehenen und dauerhaft gesicherten Flächen umgesetzt.

Das Kleingewässer wird im stadteigenen Schwentinepark angelegt. Eine 

naturschutzfachlich sinnvolle unmittelbare Verknüpfung der erforderlichen 

Knickneuanlage mit der vorgesehenen Anlage eines Kleingewässers lässt sich 

wegen des Fehlens geeigneter (gemeindeeigener) Flächen nicht realisieren.

Die auf einer externen Fläche vorgesehenen 4 Stck. Obstbäume, die zusammen mit 

der umfangreichen Obstbaumpflanzung auf dem Bauhausgelände den Eingriff in die 

alte Obstwiese kompensieren sollen, sind als Ergänzung einer bestehenden Obst-

wiese vorgesehen. Diese bestehende Wiese wird vom "Komitee gegen den Vogel-

mord e. V." betreut und als Biotop erhalten.

Die Knickneuanlage in einer Länge von 27 m im Raisdorfer Schwentinepark stellt 

eine sinnvolle Maßnahme dar, weil dort bereits Knicks vorhanden sind und dieser 

kurze neue Knickabschnitt sich einfügt in die Grünstrukturen. Die städtischen Mitar-

beiter des Bauhofes stellen die ungestörte Entwicklung des neuen Knicks sicher, so 

dass die angestrebte Kompensation erreicht wird.

Die Begleitung der Begrünungs- und Kompensationsmaßnahmen durch einen 

Fachmann/frau (z. B. Landschaftsarchitekt) stellt sicher, dass die umwelt- und natur-

schutzfachlichen Standards eingehalten werden.

Stellungnahme der Mieter des Hauses Mergenthalerstraße 12 in 24223 Schwen-

tinental vom 30.05.2008

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass gemäß Stellplatzverordnung Parkplät-

ze, die für den eigenen Betrieb notwendig und zu errichten sind, auf dem Baugrund-

stück nachzuweisen sind. Die Erfüllung dieser Forderung kann durch Baulast auf be-

nachbarte Grundstücke übertragen werden.
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Unabhängig von dieser rechtlichen Vorgabe besteht 60 m weiter nördlich die Mög-

lichkeit, die Kreuzung Klausdorfer Straße an der dort befindlichen Lichtsignalanlage 

sicher zu überqueren.

Der Entfall der Fußgängerfurt ermöglicht neben dem Bypass eine erhebliche Verbes-

serung des Verkehrsflusses.

Der angesprochene Querungsmöglichkeit von Mergenthalerstraße 12 zum Parkplatz 

der Fa. Media-Markt ist nicht in der Form der Fußgängerfurt vorhanden und könnte 

bei Bedarf vom Kreisel weg verlegt werden.

Sonstige Ergänzungen der Bebauungsplanunterlagen

Die zur Verbesserung des Verkehrsflusses notwendige Erstellung des Bypasses am 

Kreisverkehrsplatz Klausdorfer Straße / Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße erfor-

dert die Inanspruchnahme einer Teilfläche des Flurstücks 22/258. Diese Fläche wird 

eigentumsrechtlich getauscht mit einer Fläche, die westlich der Klausdorfer Straße 

und nördlich des Kreisverkehrsplatzes liegt.

Dieser Flächentausch erzeugt eine neue Straßenbegrenzungslinie und die Anpas-

sung des Geltungsbereiches auf einer Länge von ca. 47 m.

Beide Änderungen sind im vorhabenbezogenen Bebauungsplan-Entwurf berücksich-

tigt.

II.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, diejenigen Einwender, die eine Stellungnahme 

abgegeben haben, von dem Ergebnis der Abwägung mit Angabe der Gründe in 

Kenntnis zu setzen.

b.) Satzungsbeschluss

I.

Die aufgrund der Einwendungen vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen 

des Planes und der Begründung sind, gemessen an dem Gesamtvorhaben, vom Um-

fang her geringfügig und führen in der Regel zu einer Begünstigung der Betroffenen, 

so dass auf eine erneute Auslegung gemäß § 4 a BauGB verzichtet wird.

II.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 92 der Landesbauordnung 

beschließt die Stadtvertretung den B-Plan Nr. 1 A für das Gebiet Klausdorfer Straße 

und Kreisverkehrsplatz Klausdorfer Straße / Mergenthalerstraße / Gutenbergstraße 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung.

III.

Die Begründung sowie die Anlagen, wie der landschaftspflegerische Fachbeitrag, der 

Umweltbericht, die artenschutzrechtliche Prüfung, die lärmtechnische Stellungnahme 

und die verkehrstechnische Stellungnahme werden gebilligt.

IV.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Bebauungsplan dem Landrat des Kreises 

Plön zur Genehmigung vorzulegen. Die Erteilung der Genehmigung gemäß § 10 

BauGB ist ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo 

der Plan mit Begründung und Anlagen sowie der zusammenfassenden Erklärung 
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während der Öffnungszeiten eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt wer-

den kann.

Abstimmung: kein Koordinierungsbedarf

Zu Punkt 4.: Schwentinental-Teller Für Eheschließungen in der Räucherkate

Von der Verwaltung wird der Sachverhalt und die möglichen Inhalte des Schwenti-

nental-Tellers vorgetragen. Aus der Mitte des Ausschusses wird angeregt, das bis-

lang im Bild befindliche Hochhaus zu entfernen und es lediglich bei der Abbildung 

der Räucherkate zu belassen. Dieser Vorschlag findet allgemeine Zustimmung.

Beschluss:

Der Neuauflage des Schwentinental-Tellers für Eheschließungen in der Räucherkate 

wird ohne die Abbildung des Hochhauses zugestimmt. 

Abstimmung: 7 dafür, 2 Enthaltungen

Zu Punkt 5.: Künftige Raumplanung der Stadtverwaltung

Der Bericht der Verwaltung, der diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist, wird zur 

Kenntnis genommen.

Nach Berichterstattung von Frau Bürgermeisterin Leyk zu diesem Tagesordnungs-

punkt kommt es zu einer kurzen Aussprache. Der Ausschuss begrüßt die Konzentra-

tion der Verwaltung auf einen Standort. In Verbindung mit Punkt 1 des Berichts wird 

darum gebeten, die Kosten, die mit einer Verlagerung der GBR an einen anderen 

Standort verbunden sind, zu ermitteln. Es wird um regelmäßige Berichte über den 

aktuellen Stand der Angelegenheit im Hauptausschuss, möglichst mit Beschreibung 

von Lösungsansätzen, gebeten. Die Thematik soll in den Fraktionen beraten werden, 

um möglichst schon in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses erneut über die 

Angelegenheit zu sprechen. 

Zu Punkt 6.: Einheitliche Richtlinien für die Ehe- und Altersjubiläen

Beschluss:

In beiden Ortsteilen werden ab August 2008 Ehe- und Altersjubiläen einheitlich ge-

ehrt. 

Altersjubilare erhalten für den 80., 85. und 90. Geburtstag sowie anschließend für 

jeden weiteren Geburtstag eine Glückwunschkarte sowie ein Blumenpräsent in Höhe 

von 10,00 Euro.

Ehejubilare erhalten für den 50., 60., 65., 70. sowie für den 75. Hochzeitstag eine 

Glückwunschkarte sowie einen Präsentkorb in Höhe von 40,00 Euro. 

Abstimmung: kein Koordinierungsbedarf

Zu Punkt 7.: Künftige Form der Sitzungsvorlagen und Protokolle zu den 

Ausschüssen und zur Stadtvertretung

Frau Bürgermeisterin Leyk berichtet darüber, dass es wegen der unterschiedlichen 

Handhabung des Vorlagewesens in den bisherigen Gemeinden Klausdorf und Rais-
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dorf erforderlich ist, u.a. auch die Form der Sitzungsvorlagen und Protokolle neu zu 

regeln. Sie trägt vor, dass beabsichtigt ist, das bisherige "System Klausdorf" auch für 

die Stadt Schwentinental zu übernehmen. Das beinhaltet u.a., dass die Beratungsun-

terlagen für die städtischen Gremien in "Beschlussvorlagen" und "Sachstandsmittei-

lungen" unterschieden werden. Die Beratungsunterlagen werden mit laufender 

Nummern versehen, so dass aufgrund dieser Nummern die versendeten Unterlagen 

dem entsprechenden Beratungsgegenstand bzw. dem Tagesordnungspunkt zuge-

ordnet werden können. Alle Beschlussvorlagen, Sachstandsmitteilungen, Einladun-

gen und Protokolle der jeweiligen Sitzungen werden in einem zentralen Ordner "Vor-

lagewesen" gespeichert. Dies bietet für die Mitglieder der städtischen Gremien den 

Vorteil, die Protokolle der einzelnen Sitzungen am Ende des Jahres gesammelt auf 

Datenträger zu erhalten. 

Seitens des Ausschusses wird die Umstellung der Sitzungsvorlagen und der Proto-

kolle begrüßt. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, die Sitzungsvorlagen 

für die Stadtvertretung sowie die Fachausschüsse unterschiedlich farblich zu gestal-

ten, damit eine Zuordnung der Beschlüsse, die durch die Stadtvertretung zu fassen 

sind, eindeutig und auf einfache Weise erfolgen kann.

In Verbindung mit diesem Tagesordnungspunkt wird auch über die Bestückung der 

Postfächer mit Unterlagen diskutiert. Es wird angeregt, in der Sitzung der Stadtvertre-

tung am 17.07.2008 per Umlauf einer Liste zu ermitteln, wer die Unterlagen aus dem 

Postfach per Post jeweils am Freitag zugesendet haben möchte. Im weiteren Verlauf 

soll über eine praktikable Lösung nachgedacht werden.

Zu Punkt 8.: Mitteilungen und Anfragen

1.) Herr Dr. Scholtis fragt nach, wann sich der Hauptausschuss mit dem Thema 

"Berichtswesen" befassen wird und wann das neue Wappen im Bürgersaal ange-

bracht wird.

Zum Thema Wappen wird von der Verwaltung zugesagt, dass dies so schnell wie 

möglich seinen Platz im großen Bürgersaal finden wird.

Hinsichtlich der Thematik "Berichtswesen" wird eine allgemeine Diskussion geführt. 

Einigkeit besteht darüber, dass man sich über das Thema im Rahmen einer Haupt-

ausschusssitzung austauschen wird, um dann auch eine Entscheidung zu treffen, 

wie weiter zu verfahren ist.

2.) Frau Lange-Hitzbleck erinnert an die Erarbeitung einer Geschäftsordnung für die 

Stadtvertretung und fragt nach, ob ein Treffen der damit betrauten Arbeitsgruppe 

auch während der Ferien möglich sei. Ein Termin wird kurzfristig vereinbart.  

Nachdem keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt Herr Sindt 

den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses um 21.25 Uhr. 

Der Ausschuss setzt nach einer 10minütigen Pause seine Beratungen in nichtöffent-

licher Sitzung fort.


